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	Fragestellung
	Hintergrundinformationen
	In Ordnung?

	Ist überhaupt ein aktuelles VVT vorhanden?
	Prüfen Sie zunächst, ob im Unternehmen ein VVT existiert und ob dieses mit vertretbarem Aufwand auffindbar ist. Klingt banal, ist in der Praxis aber nicht immer selbstverständlich. Manchmal gibt es mehrere Fassungen oder alte Versionen, ohne dass klar ist, welches Dokument maßgeblich sein soll.
	☐ Ja ☐ Nein

	Ist klar, wer das VVT pflegt und aktualisiert?
	Ein Verzeichnis bleibt nur dann aktuell, wenn es dafür eine klare Zuständigkeit gibt. Prüfen Sie, ob festgelegt ist, wer neue Verarbeitungstätigkeiten aufnimmt, Änderungen einarbeitet und Rückfragen der Fachabteilungen koordiniert. Fehlt diese Verantwortung, bleibt das VVT oft liegen.
	☐ Ja ☐ Nein

	Ist geregelt, wer neue Verarbeitungen an Sie melden muss?
	Neue Prozesse entstehen häufig in der IT, im Personalbereich, im Marketing oder im Vertrieb. Prüfen Sie, ob es einen festen Meldeweg gibt, damit neue oder geänderte Datenverarbeitungen frühzeitig im VVT landen. Ohne solche Meldewege werden Änderungen oft zu spät oder gar nicht dokumentiert.
	☐ Ja ☐ Nein

	Wurde das VVT in letzter Zeit überprüft oder überarbeitet?
	Werfen Sie einen Blick auf das Erstellungs- oder Änderungsdatum. Ein Verzeichnis, das seit langer Zeit nicht angefasst wurde, ist oft nicht mehr aktuell. Gerade wenn im Unternehmen viele digitale Vorhaben laufen, sollten Sie genau hinsehen.
	☐ Ja ☐ Nein

	Sind alle wesentlichen Verarbeitungstätigkeiten erfasst?
	Prüfen Sie, ob typische Standardprozesse überhaupt aufgenommen wurden. Denken Sie etwa an Personalverwaltung, Bewerbermanagement, Kundenverwaltung, Lieferantenverwaltung, Marketing, Website, IT-Support, Videoüberwachung oder Zutrittskontrollen. Gerade alltägliche Prozesse werden manchmal übersehen, weil sie „schon immer so“ laufen.
	☐ Ja ☐ Nein

	Sind neue Systeme, Tools oder Plattformen berücksichtigt?
	Fragen Sie sich, ob seit der letzten Aktualisierung neue Software, Cloud-Dienste, Apps, Portale oder Schnittstellen eingeführt wurden. Solche Änderungen führen häufig zu neuen oder geänderten Verarbeitungstätigkeiten. Typische Beispiele sind Kollaborationstools, HR-Software, Ticket-Systeme, Newsletter-Tools oder externe Hosting-Dienste.
	☐ Ja ☐ Nein

	Sind die Datenquellen nachvollziehbar dokumentiert?
	Prüfen Sie, ob erkennbar ist, ob personenbezogene Daten direkt bei den Betroffenen erhoben werden oder aus anderen Quellen stammen (z. B. Auskunfteien, öffentliche Register oder von Dritten). Diese Information ist auch für die Erfüllung der Informationspflichten von Bedeutung.
	☐ Ja ☐ Nein

	Sind KI-Anwendungen im VVT berücksichtigt?
	Prüfen Sie gezielt, ob Verarbeitungen mit Bezug zu KI aufgenommen wurden. Denken Sie etwa an Chatbots, automatisierte Analysen, KI-gestützte Auswertungen, Unterstützung im Kundenservice oder Tools zur Text- und Bildverarbeitung. Wird mit personenbezogenen Daten gearbeitet, gehört das Thema regelmäßig ins VVT.
	☐ Ja ☐ Nein

	Werden automatisierte Entscheidungen oder Profiling im VVT erfasst?
	Prüfen Sie, ob Prozesse existieren, bei denen Entscheidungen ganz oder teilweise automatisiert getroffen werden (z. B. Scoring, automatisierte Bewerberauswahl). Solche Verarbeitungen unterliegen besonderen Anforderungen und sollten im VVT klar erkennbar sein.
	☐ Ja ☐ Nein

	Sind die Bezeichnungen der Verarbeitungstätigkeiten verständlich?
	Ein gutes VVT muss nicht nur vollständig, sondern auch lesbar sein. Prüfen Sie, ob die Einträge verständlich formuliert sind oder ob sie aus kryptischen Systembezeichnungen bestehen. Ein Prüfer der Aufsichtsbehörde oder eine Fachabteilung sollten erkennen können, worum es bei der jeweiligen Verarbeitung geht.
	☐ Ja ☐ Nein

	Sind die Zwecke der Verarbeitung klar und konkret beschrieben?
	Allgemeine Formulierungen wie „Verwaltung“ oder „Organisation“ reichen meist nicht aus. Prüfen Sie, ob sich aus dem Eintrag klar ergibt, warum die Daten verarbeitet werden, etwa zur Lohnabrechnung, zur Vertragsabwicklung, zur Kundenkommunikation oder zur Bearbeitung von Bewerbungen.
	☐ Ja ☐ Nein

	Sind die Rechtsgrundlagen angegeben?
	Das VVT sollte erkennen lassen, auf welcher Grundlage die jeweilige Verarbeitung erfolgt. Prüfen Sie, ob die Rechtsgrundlagen nachvollziehbar benannt sind. Gerade bei Prozessen mit mehreren Zwecken oder unterschiedlichen Betroffenengruppen lohnt sich ein genauer Blick.
	☐ Ja ☐ Nein

	Sind die betroffenen Personengruppen vollständig genannt?
	Achten Sie darauf, dass aus dem Verzeichnis hervorgeht, wessen Daten verarbeitet werden. Typische Gruppen sind Beschäftigte, Bewerber, Kunden, Interessenten, Lieferanten, Besucher oder Ansprechpartner bei Geschäftspartnern. Werden Gruppen vergessen, leidet die Aussagekraft des VVT.
	☐ Ja ☐ Nein

	Sind die Kategorien personenbezogener Daten vollständig beschrieben?
	Prüfen Sie, welche Datenarten verarbeitet werden, etwa Stammdaten, Kontaktdaten, Vertragsdaten, Nutzungsdaten, Zahlungsdaten oder Kommunikationsdaten. Die Angaben sollten so konkret sein, dass das Datenschutzniveau eingeschätzt werden kann, aber nicht unnötig kleinteilig werden.
	☐ Ja ☐ Nein

	Werden besondere Kategorien personenbezogener Daten zutreffend ausgewiesen?
	Schauen Sie besonders hin, ob sensible Daten im Sinne des Art. 9 DSGVO verarbeitet werden, etwa Gesundheitsdaten, Angaben zur Gewerkschaftszugehörigkeit oder biometrische Daten. Solche Daten müssen im VVT erkennbar sein, weil sie regelmäßig ein erhöhtes Risiko mit sich bringen.
	☐ Ja ☐ Nein

	Sind Empfänger oder Empfängerkategorien korrekt angegeben?
	Prüfen Sie, ob interne und externe Empfänger der Daten nachvollziehbar benannt sind. Denken Sie an Steuerberater, IT-Dienstleister, Hosting-Anbieter, Krankenkassen, Banken, Behörden oder Konzernunternehmen. Gerade externe Empfänger werden in der Praxis oft zu pauschal oder gar nicht aufgeführt.
	☐ Ja ☐ Nein

	Sind Auftragsverarbeiter erkennbar?
	Wenn externe Dienstleister personenbezogene Daten im Auftrag verarbeiten, sollte sich dies im VVT widerspiegeln. Prüfen Sie, ob diese Stellen benannt sind und ob die Angaben noch stimmen. Neue Dienstleister oder Anbieterwechsel werden sonst leicht übersehen.
	☐ Ja ☐ Nein

	Sind Drittlandübermittlungen dokumentiert?
	Prüfen Sie, ob personenbezogene Daten außerhalb des EWR verarbeitet oder dorthin übermittelt werden. Das kann auch mittelbar über Cloud-Dienste, Supportleistungen oder Unterauftragnehmer der Fall sein. Gerade bei internationalen Tools lohnt sich ein genauer Blick.
	☐ Ja ☐ Nein

	Sind wesentliche Datenflüsse und Schnittstellen berücksichtigt?
	Prüfen Sie, ob Datenübermittlungen zwischen Systemen, Abteilungen oder externen Dienstleistern vollständig erfasst sind. Gerade automatisierte Schnittstellen werden im VVT häufig nicht ausreichend berücksichtigt.
	☐ Ja ☐ Nein

	Sind Speicher- und Löschfristen angegeben?
	Das VVT sollte erkennen lassen, wie lange Daten gespeichert werden oder nach welchen Kriterien sich die Speicherdauer richtet. Fehlen solche Angaben, ist das meist ein deutliches Warnsignal. Prüfen Sie auch, ob die Fristen noch zu den tatsächlichen Prozessen im Unternehmen passen.
	☐ Ja ☐ Nein

	Passen die Angaben zu den technischen und organisatorischen Maßnahmen noch?
	Sehen Sie nach, ob die im VVT beschriebenen Schutzmaßnahmen noch aktuell sind. Gerade nach Systemwechseln, Umstellungen in der IT oder neuen Cloud-Lösungen können die früher dokumentierten Angaben veraltet sein.
	☐ Ja ☐ Nein

	Sind die Angaben mit der tatsächlichen Praxis im Unternehmen abgestimmt?
	Ein häufiger Schwachpunkt: Das VVT klingt gut, hat aber mit dem tatsächlichen Ablauf nur noch wenig zu tun. Prüfen Sie deshalb, ob Fachabteilungen und IT die dokumentierten Prozesse wiedererkennen. Theorie und Praxis sollten zusammenpassen.
	☐ Ja ☐ Nein

	Passen VVT, Datenschutzhinweise und Verträge zusammen?
	Prüfen Sie stichprobenartig, ob die im VVT beschriebenen Verarbeitungstätigkeiten zu Datenschutzhinweisen, internen Richtlinien, Löschkonzepten und Auftragsverarbeitungsverträgen passen. Eine wortgleiche Darstellung ist dabei nicht erforderlich – die Dokumente bewegen sich auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen. Entscheidend ist, dass die Inhalte insgesamt stimmig sind. Widersprüche deuten darauf hin, dass Dokumentation und tatsächliche Verarbeitung auseinanderlaufen.
	☐ Ja ☐ Nein

	Sind Verarbeitungstätigkeiten mit erhöhtem Risiko identifiziert (DSFA-Pflicht)?
	Prüfen Sie, ob einzelne Verarbeitungstätigkeiten ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen darstellen (z. B. umfangreiche Überwachung, Profiling oder Verarbeitung sensibler Daten). In diesen Fällen muss geprüft werden, ob eine Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich ist. Das VVT ist hierfür regelmäßig die Ausgangsbasis.
	☐ Ja ☐ Nein

	Sind Zahlungs- und Finanzdaten noch richtig eingeordnet?
	Prüfen Sie, ob Kategorien von Zahlungsdaten, Abrechnungsdaten oder steuerrelevanten Informationen noch passen. Gerade wenn sich rechtliche oder organisatorische Rahmenbedingungen ändern, kann es nötig sein, diese Einträge anzupassen. Das gilt auch für Vereine oder kleinere Organisationen.
	☐ Ja ☐ Nein

	Wurden organisatorische Änderungen berücksichtigt?
	Hat es Umstrukturierungen gegeben? Wurden Abteilungen zusammengelegt, Zuständigkeiten verschoben oder neue Standorte eröffnet? Solche Änderungen wirken sich oft auch auf Verarbeitungstätigkeiten, Verantwortlichkeiten und Empfänger aus.
	☐ Ja ☐ Nein

	Wird das VVT als Arbeitsinstrument genutzt oder nur abgelegt?
	Prüfen Sie selbstkritisch, ob das Verzeichnis im Datenschutzalltag tatsächlich verwendet wird – etwa bei Projekten, Prüfungen oder Rückfragen. Aus meiner Erfahrung als Anwältin zeigt sich immer wieder: VVT, die nur „für den Ordner“ existieren, sind besonders oft lückenhaft oder veraltet.
	☐ Ja ☐ Nein

	Sind Sie für eine Anfrage der Aufsichtsbehörde vorbereitet?
	Überlegen Sie, ob Sie das VVT im Fall einer Prüfung kurzfristig vorlegen könnten. Ist das Dokument vollständig, verständlich und intern abgestimmt? Oder müssten erst mehrere Versionen zusammengeführt und offene Punkte geklärt werden? Genau hier zeigt sich, wie belastbar Ihre Dokumentation wirklich ist.
	☐ Ja ☐ Nein
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